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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und be-
schlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 15/9624, 15/10510 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Katastrophenschutzgesetzes 

§ 1 

Das Bayerische Katastrophenschutzgesetz (BayKSG) vom 24. Juli 1996 
(GVBl S. 282, BayRS 215-4-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Mai 
2007 (GVBl S. 342), wird wie folgt geändert: 

1. In die Inhaltsübersicht wird folgender Art. 7b eingefügt: 

„Art. 7b  Freistellungs-, Entgeltfortzahlungs- und Ersatzansprüche von 
Helfern der freiwilligen Hilfsorganisationen und Erstattungsan-
sprüche der Arbeitgeber“ 

2. Es wird folgender Art. 7b eingefügt: 

„Art. 7b 
Freistellungs-, Entgeltfortzahlungs- und Ersatzan- 

sprüche von Helfern der freiwilligen Hilfsorganisationen  
und Erstattungsansprüche der Arbeitgeber 

Bei Einsätzen zur Katastrophenabwehr von Helfern der freiwilligen 
Hilfsorganisationen gelten Art. 9 Abs. 1 bis 3 und Art. 10 des Bayeri-
schen Feuerwehrgesetzes entsprechend mit der Maßgabe, dass sich An-
sprüche auf Ersatz von Verdienstausfall und Erstattungsansprüche der 
Arbeitgeber gegen die freiwillige Hilfsorganisation richten.“ 

 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 2008 in Kraft.  

Der Präsident  

I.V. 

Prof. Dr. Peter Paul Gantzer 

II. Vizepräsident 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Parlamentspapiere abrufbar. Die aktu-
elle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht 
zur Verfügung. 


